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Stadtqemeinde Schwaz. Abt. Stadtverwaltunq. Franz-Josef-Str.2.6130 Schwaz

Ort, Datum: Schwaz, am15.07.2024

VERORDNUNG

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwaz hat in seiner Sitzung vom 10.07.2024, TOP 13,
folgenden Beschluss gefasst:

1. ,,Für die Franz-Josef-Straße zwischen dem Stadtplatz und der Tannenberggasse, in der

Fuggergasse von der Franz-Josef-Straße bis zum Pfundplatz und in der Hans-Sachs-

Gasse von der Franz-Josef-Straße bis zur Engstelle Trafostation und in der

Wopfnerstraße vom Hauseck Wopfnerstraße 8A/olksbank bis zur Andreas-Hofer-Straße

wird gemäß beiliegendem Lageplan eine Fußgängerzone gem. S 76a SIVO 1960

verordnet.

2. Von der verordneten Regelung gelten nachfolgende Ausnahmen:

a. von den Fußgängerzonenregelungen sind Radfahrer:innen ganztätig, ganzjährig

ausgenommen.

b. von den Fußgängerzonenregelung sind Fahrzeuge mit einer entsprechenden

Berechtigungserlaubnis ganzjährig, ganztätig ausgenommen.

Berechtig ungserlau bnis:

Anrainer:innen (umfasst u.a. Bewohner:innen/Mieter:innen und deren

Angehörige, Grundeigentümer:innen, Angestellte von Firmen) der

Fußgängerzone in diesem Bereich, die zugleich Zulassungsbesitzer:in oder

Verfügungsberechtige von Fahrzeugen (LeasingiFirmenfahrzeugen) sind und

auch Geschäftsinhaber:innen, bei denen ein erhebliches wirtschaftliches

lnteregse vorliegt, kann durch Bescheid gem. S 45 SIVO 1960 über Antrag eine

Ausnahmebewilligung zur Befahrung der Fußgängerzonen im erforderlichem

Ausmaß erteilt werden. Die Zufahrt ist. nur mit einem PKW oder

Kombinationskraftwagen und nur dann zu gestatten, wenn die Person entweder

einen Parkplatz in diesem Bereich nachweisen kann oder wenn sie eine

regelmäßige, nicht verschiebbare Ladetätigkeit durchzuführen hat.

Genehmigungen für Zubringerdienste (Lieferanten, Geldtransporter,

Paketdienste, Lieferservice, Schulbuchlieferungen etc.) sind auf das unbedingt

erforderliche Ausmaß zu beschränken.

c. in der Zeit vom 1. April bis zum Schulende im Sommer eines jeden Jahres und

vom Schulanfang im Herbst bis 31. Oktober eines jeden Jahres wird die
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Befahrung mit allen Fahrzeugen, werktags Montag bis Freitag in der Zeit von

05:00 bis 07:30 Uhr und von 08:00 Ois iO:OO Uhr und samstags in der Zeit von

05:00 bis 10:00 Uhr erlaubt.

d. in der Zeit vom Schulende im Sommer bis zum Schulanfang im Herbst eines

jeden Jahies wird die Befahrung allen Fahrzeugen, werktags in der Zeit von

05:00 bis 10:00 Uhr erlaubt.

e. in der Zeit vom 1. November bis 31. März wird die Befahrung mit allen

Fahrzeugen, werktags Montag bis Freitag in der Zeit von 05:00 bis 07:30 Uhr,

von 08:00 bis 10:00 Uhrund von 14:00 bis 18:30 Uhrund samstags in derZeit

von 05:00 bis 10:00 Uhr erlaubt

3. Für den Straßenabschnitt der Franz-Josef-Straße von der Andreas-Hofer-Straße ab

Ecke Stadtplatz bis zur Fuggergasse wird in Ergänzung zu Pkt. 1 + 2 dieser Verordnung

werktags an Samstagen in der Zeit von 08:30 bis 10:00 Uhr eine Fußgängerzone gem.

$ 76a StVO 1960 verordnet.

4. Die unter den Punkten 1 - 3 beschlossenen Verordnungen samt den

Ausnahmeregelungen werden durch die Anbringung der Verkehrszeichen gem.

beiliegendem Lageplan in der ÖrUicfrfeit kundgemacht.

5. Diese Verordnungen treten mit 01 .09.2024 in Kraft. Die bisher bestehenden und vom

Gemeinderat verordneten sonstigen Fußgängerzonenregelungen werden mit

Umsetzung dieses Beschlusses zum 1. September 2024 aufgehoben und außer Kraft

gesetzt.,,
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